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Bekanntgabe
der Haushaltssatzung

des Landkreises Bayreuth für das
Haushaltsjahr 2021

I. Aufgrund der Art. 57 ff der Landkreis
ordnung für den Freistaat Bayern 
LkrO - hat der Kreistag des Landkrei
ses Bayreuth in der Sitzung am 16.
Juli 2021 für das Haushaltsjahr 2021
folgende Haushaltssatzung beschlos
sen, die hiermit gemäß Art. 59 Abs. 3
LkrO bekannt gemacht wird.

Haushaltssatzung
des Landkreises Bayreuth
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 57 ff der Landkreisord
nung für den Freistaat Bayern (LkrO)
erlässt der Landkreis Bayreuth folgende
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt

1. im Ergebnishaushalt mit
dem Gesamtbetrag
der Erträge von 97.020.300€
dem Gesamtbetrag
derAufwendungen von 100.219.400€
und dem
Saldo (Jahresergebnis) von -3.199.100€

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit
mit
dem Gesamtbetrag
der Einzahlungen von
dem Gesamtbetrag
derAuszahlungen von
und einem Saldo von

93.368.900 €

94.885.600€
-1.516.700€

b) aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag
der Einzahlungen von
dem Gesamtbetrag
der Auszahlungen von
und einem Saldo von

4.018.200€

8.016.300€
-3.998.100€

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag
der Einzahlungen von O €
dem Gesamtbetrag
der Auszahlungen von 1.325.000 €
und einem Saldo von -1.325.000 €

d) und einem Saldo
des Finanzhaushaltes von -6.839.800 €

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen.

$3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser
mächtigungen zur Leistung von Auszah
lungen für Investitionen und Investitions
förderungsmaßnahmen in künftigen
Jahren wird auf7.700.000€ festgesetzt.

$4
1. Die Höhe des durch sonstige Einnah

men nicht gedeckten Bedarfs, der
nach Art. 18 ff des Finanzausgleichs
gesetzes (FAG) umzulegen ist, wird
für das Haushaltsjahr 2021 auf
38.589.207,78 € (Umlagesoll) festge
setzt.

2. Die Kreisumlage wird in Hundert
sätzen aus nachstehenden Umlage
grundlagen bemessen und zwar aus
den vom bayerischen Statistischen
Landesamt festgesetzten Steuerkraft
zahlen

a) der Grundsteuer A 932.138 €
b) der Grundsteuer B 9.175.517 €
c) der Gewerbesteuer 20.548.438€
d) des Gemeindeeinkommens-

steueranteils 52.534.657€
e) des Gemeinde

umsatzsteueranteils 5.150.469€
f) und 80 v. H. der Schlüsselzuwei

sungen, aufweiche die kreisange
hörigen Gemeinden im HJ 2020.
Anspruch hatten 26.850.446 €

Summe der
Bemessungsgrundlagen115.l 91.665 €

3. Nach Art. 18 Abs. 3 FAG werden die
Umlagesätze für die Kreisumlage

einheitlich auf33,5 v.H. festgesetzt. ·

4. Die Steuersätze (Hebesätze) für nach
stehende Gemeindesteuern, die der
Landkreis aufgemeindefreien Grund
stücke erhebt, werden wie folgt festge
setzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirt

schaftlichen Betriebe (A) 330 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 330 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem
Gewerbeertrag 380 v.H.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
nach dem Haushaltsplan des Landkreises
wird auf 7 .000.000 € festgesetzt.

$6
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar
2021 in Kraft.

Landkreis Bayreuth
Bayreuth, 23. August 2021
Wiedemann
Landrat

II. Die Regierung von Oberfranken hat
die zu $3 der Haushaltssatzung erfor
derliche rechtsaufsichtliche Geneh
migung mit Schreiben vom 10. August
2021 - Nr: ROF-SG12-1512-3-5-3 er
teilt.

III. Die Haushaltssatzung liegt samt ihren
Anlagen nach der Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung im Amts
blatt des Landkreises Bayreuth bis
zur nächsten amtlichen Bekanntma
chung einer Haushaltssatzung im
Landratsamt Bayreuth, Markgrafen
allee 5, Zimmer 161, während der
allgemeinen Geschäftsstunden zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Bayreuth, 23. August 2021
Wiedemann
Landrat
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Übung der US-Streitkräfte

In der Zeit vom 1.9. - 30.9.2021 findet eine
Übung derUS-Streitkräfte (Gemeindege
biet Schnabelwaid) statt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von
den Einrichtungen der übenden Truppe
fernzuhalten. Aufdie Gefahren, die von lie
gengebliebenenmilitärischen Sprengmit
teln (Fundmunition udgl.) ausgehen kön
nen,wirdhingewiesen.

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so
fort die nächstgelegene Polizeidienststel
le zu verständigen.

SoweitManöverschädengeltendgemacht
werden, wird gebeten, sich an die Ge
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle

derVerwaltungsgemeinschaft zuwenden.

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt
Würzburg - Amt fürVerteidigungslasten 
und die Wehrbereichsverwaltung VI, De
zernat IVA2,München.

Bayreuth, 17. August 2021
LandratsamtBayreuth
Froschauer
Oberregierungsrätin

Aufgebot eines
Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte Sparkas
senbuch, ausgestellt von der Sparkasse
Bayreuth, istverlorengegangen:

Konto-Nr: 3710232210

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes
zum BGBwird der gegenwärtige Inhaber
dieser Urkunde aufgefordert, binnen ei
nerFrist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage des Sparkas
senbuches bei der unterzeichneten Spar
kasse anzumelden.

Die Urkunde wird nach Fristablauf für
kraftlos erklärt.

Bayreuth, 30.August 2021
Sparkasse Bayreuth
DerVorstand
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